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Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Landesabfallwirtschaftsgesetzes (LAbfWG); 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
Drucksache 16/1064 
Ihr Zeichen L 212, Ihr Schreiben vom 18.12.2006 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
für die Übersendung des o.a. Gesetzentwurfs sowie für die Einräumung der Möglichkeit, dazu 
aus Sicht der Entsorgungswirtschaft Stellung nehmen zu können, danken wir Ihnen verbindlich. 
 
Unsere Stellungnahme geben wir wie folgt ab: 
 
Laut den allgemeinen Ausführungen in der Begründung zielt die Gesetzesinitiative primär dar-
auf ab, eine „weitere Vereinfachung und Straffung der landesgesetzlichen Regelungen auf das 
erforderliche Maß“ herbeizuführen. Bei der Prüfung sind wir zu der Auffassung gelangt, dass in 
der Tat eine „Durchforstung“ bei denjenigen landesgesetzlichen Regelungen erfolgt, die mehr 
oder weniger wortgleich bereits im Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz enthalten sind. Inso-
fern ist die Gesetzesinitiative aus Sicht der Entsorgungswirtschaft zu begrüßen. Eine Streichung 
von Doppelregelungen führt immer zu einer Vereinfachung in der Rechtsanwendung. 
 
Speziell haben wir uns auch mit dem Vorhaben auseinander gesetzt, dass die Aufgaben nach 
der Abfallverbringungsverordnung sowie der Transportgenehmigung nach § 49 KrW-/AbfG auf 
die GOES übertragen werden sollen. Auch dagegen haben wir nach Beratung keine Einwände. 
 
Insgesamt wünschen wir der Gesetzesinitiative Erfolg. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Dr. Rainer Cosson 
Geschäftsführer 
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